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Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 1999 Nr. 59 ausgegeben am 5. März 1999 

 

Fakultativprotokoll 
zum Internationalen Pakt über bürgerliche 

und politische Rechte 

Abgeschlossen in New York am 16. Dezember 1966 
Zustimmung des Landtages: 16. September 1998 

Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 10. März 1999 

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls, 
in der Erwägung, dass es zur weiteren Verwirklichung der Ziele des 
Paktes über bürgerliche und politische Rechte (im folgenden als "Pakt" 
bezeichnet) und zur Durchführung seiner Bestimmungen angebracht 
wäre, den nach Teil IV des Paktes errichteten Ausschuss für Menschen-
rechte (im folgenden als "Ausschuss" bezeichnet) zu ermächtigen, nach 
Massgabe dieses Protokolls Mitteilungen von Einzelpersonen, die be-
haupten, Opfer einer Verletzung eines in dem Pakt niedergelegten Rechts 
zu sein, entgegenzunehmen und zu prüfen, 
haben folgendes vereinbart: 

Art. 1 

Jeder Vertragsstaat des Paktes, der Vertragspartei dieses Protokolls 
wird, erkennt die Zuständigkeit des Ausschusses für die Entgegennahme 
und Prüfung von Mitteilungen seiner Herrschaftsgewalt unterstehender 
Einzelpersonen an, die behaupten, Opfer einer Verletzung eines in dem 
Pakt niedergelegten Rechts durch diesen Vertragsstaat zu sein. Der Aus-
schuss nimmt keine Mitteilung entgegen, die einen Vertragsstaat des 
Paktes betrifft, der nicht Vertragspartei dieses Protokolls ist. 
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Art. 2 

Vorbehaltlich des Art. 1 können Einzelpersonen, die behaupten, in 
einem ihrer im Pakt niedergelegten Rechte verletzt zu sein und die alle 
zur Verfügung stehenden innerstaatlichen Rechtsbehelfe erschöpft ha-
ben, dem Ausschuss eine schriftliche Mitteilung zur Prüfung einreichen. 

Art. 3 

Der Ausschuss erklärt jede nach diesem Protokoll eingereichte Mit-
teilung für unzulässig, die anonym ist oder die er für einen Missbrauch 
des Rechts auf Einreichung solcher Mitteilungen oder für unvereinbar 
mit den Bestimmungen des Paktes hält. 

Art. 4 

1) Vorbehaltlich des Art. 3 bringt der Ausschuss jede ihm nach die-
sem Protokoll eingereichte Mitteilung dem Vertragsstaat dieses Proto-
kolls zur Kenntnis, dem vorgeworfen wird, eine Bestimmung des Paktes 
verletzt zu haben. 

2) Der betroffene Staat hat dem Ausschuss innerhalb von sechs Mo-
naten schriftliche Erläuterungen oder Stellungnahmen zur Klärung der 
Sache zu übermitteln und die gegebenenfalls von ihm getroffenen Abhilfe-
massnahmen mitzuteilen. 

Art. 5 

1) Der Ausschuss prüft die ihm nach diesem Protokoll zugegangenen 
Mitteilungen unter Berücksichtigung aller ihm von der Einzelperson und 
dem betroffenen Vertragsstaat unterbreiteten schriftlichen Angaben. 

2) Der Ausschuss prüft die Mitteilung einer Einzelperson nur, wenn 
er sich vergewissert hat, 
a) dass dieselbe Sache nicht bereits in einem anderen internationalen 

Untersuchungs- oder Streitregelungsverfahren geprüft wird; 
b) dass die Einzelperson alle zur Verfügung stehenden innerstaatlichen 

Rechtsbehelfe erschöpft hat. Dies gilt jedoch nicht, wenn das Verfah-
ren bei der Anwendung der Rechtsbehelfe unangemessen lange ge-
dauert hat. 



(Original) 0.103.21 
 

3 

3) Der Ausschuss berät über Mitteilungen aufgrund dieses Protokolls 
in nicht-öffentlicher Sitzung. 

4) Der Ausschuss teilt seine Auffassungen dem betroffenen Vertrags-
staat und der Einzelperson mit. 

Art. 6 

Der Ausschuss nimmt in seinen Jahresbericht nach Art. 45 des Paktes 
eine Übersicht über seine Tätigkeit aufgrund dieses Protokolls auf. 

Art. 7 

Bis zur Verwirklichung der Ziele der Entschliessung 1514 (XV) der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 14. Dezember 1960 
betreffend die Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
Kolonialgebiete und Kolonialvölker wird das diesen Völkern durch die 
Charta der Vereinten Nationen und andere internationale Übereinkom-
men und Vereinbarungen im Rahmen der Vereinten Nationen und ihrer 
Sonderorganisationen gewährte Petitionsrecht durch dieses Protokoll in 
keiner Weise eingeschränkt. 

Art. 8 

1) Dieses Protokoll liegt für jeden Staat, der den Pakt unterzeichnet 
hat, zur Unterzeichnung auf. 

2) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, die von allen Staaten vor-
genommen werden kann, die den Pakt ratifiziert haben oder ihm beige-
treten sind. Die Ratifikationsurkunden sind beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zu hinterlegen. 

3) Dieses Protokoll liegt für jeden Staat, der den Pakt ratifiziert hat 
oder ihm beigetreten ist, zum Beitritt auf. 

4) Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde 
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen. 

5) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle Staa-
ten, die dieses Protokoll unterzeichnet haben oder ihm beigetreten sind, 
von der Hinterlegung jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde. 
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Art. 9 

1) Vorbehaltlich des Inkrafttretens des Paktes tritt dieses Protokoll 
drei Monate nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft. 

2) Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- 
oder Beitrittsurkunde dieses Protokoll ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es 
drei Monate nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde in Kraft. 

Art. 10 

Die Bestimmungen dieses Protokolls gelten ohne Einschränkung o-
der Ausnahme für alle Teile eines Bundesstaates. 

Art. 11 

1) Jeder Vertragsstaat dieses Protokolls kann eine Änderung vor-
schlagen und ihren Wortlaut beim Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen einreichen. Der Generalsekretär übermittelt sodann alle Änderungs-
vorschläge den Vertragsstaaten dieses Protokolls mit der Aufforderung, 
ihm mitzuteilen, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung 
und Abstimmung über die Vorschläge befürworten. Befürwortet wenigs-
tens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft der 
Generalsekretär die Konferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen ein. Jede Änderung, die von der Mehrheit der auf der Konfe-
renz anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten angenommen wird, 
ist der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Billigung vor-
zulegen. 

2) Die Änderungen treten in Kraft, wenn sie von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen gebilligt und von einer Zweidrittel-
mehrheit der Vertragsstaaten dieses Protokolls nach Massgabe der in 
ihrer Verfassung vorgesehenen Verfahren angenommen worden sind. 

3) Treten die Änderungen in Kraft, so sind sie für die Vertragsstaaten, 
die sie angenommen haben, verbindlich, während für die anderen Ver-
tragsstaaten weiterhin die Bestimmungen dieses Protokolls und alle frü-
her von ihnen angenommenen Änderungen gelten. 
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Art. 12 

1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll jederzeit durch schriftli-
che Notifikation an den Generalsekretär der Vereinten Nationen kündi-
gen. Die Kündigung wird drei Monate nach Eingang der Notifikation 
beim Generalsekretär wirksam. 

2) Die Kündigung berührt nicht die weitere Anwendung dieses Pro-
tokolls auf Mitteilungen nach Art. 2, die vor dem Wirksamwerden der 
Kündigung eingegangen sind. 

Art. 13 

Unabhängig von den Notifikationen nach Art. 8 Abs. 5 dieses Proto-
kolls unterrichtet der Generalsekretär der Vereinten Nationen alle in 
Art. 48 Abs. 1 des Paktes bezeichneten Staaten: 
a) von den Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritten nach Art. 8; 
b) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach Art. 9 und 

vom Zeitpunkt des Inkrafttretens von Änderungen nach Art. 11; 
c) von Kündigungen nach Art. 12. 

Art. 14 

1) Dieses Protokoll, dessen chinesischer, englischer, französischer, 
russischer und spanischer Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, wird 
im Archiv der Vereinten Nationen hinterlegt. 

2) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen in 
Art. 48 des Paktes bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften dieses 
Protokolls. 

(Es folgen die Unterschriften) 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


